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über die 5. Gemeinderatssitzung am 17. Juli 2008 
 
BEGINN: 20.00 Uhr 
 
ANWESENDE:   
 
BGM Ing. Bock Hans-Peter Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
Vzbgm. Mag. Ing. Huter Wolfgang Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
GV Waldegger Peter Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
GR File Christian Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
GR Fritz Rudolf Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
GR Mag. Knabl Manfred Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
GV Knabl Günter ÖVP Einheitsliste der Fraktionen Eichholz, Urgen, Niedergallmigg 
GR Schranz Siegfried ÖVP Einheitsliste Dorf – Berg (Jäger Reinhold) 
GR Schwarz Ewald ÖVP Einheitsliste Dorf – Berg (Jäger Reinhold) 
GR Hairer Walter Einheitsliste Piller 
GR Walser Hugo Für Hochgallmigg 
GRin Orgler Martha ÖVP Hochgallmigg – Orgler Martha 
EGR Neuner Marco Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
EGR Pinzger Manfred ÖVP Einheitsliste Dorf – Berg (Jäger Reinhold) 

 
ENTSCHULDIGT:  
 
 
GR Gigele Reinhold Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
GR KR Gitterle Sebastian ÖVP Einheitsliste der Fraktionen Eichholz, Urgen, Niedergallmigg 
GV Mag. Jäger Reinhold ÖVP Einheitsliste Dorf – Berg (Jäger Reinhold) 
EGR Spiß Markus Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
EGR Lang Karl Sozialdemokraten und Parteifreie (Bock H.P.) 
EGR Spiß Walter ÖVP Einheitsliste der Fraktionen Eichholz, Urgen, Niedergallmigg 
EGR Schmid Manfred ÖVP Einheitsliste der Fraktionen Eichholz, Urgen, Niedergallmigg 
EGR DI Walch Thomas ÖVP Einheitsliste Dorf – Berg (Jäger Reinhold) 
EGR Rimml Erwin ÖVP Einheitsliste Dorf – Berg (Jäger Reinhold) 
EGR Juen Konrad ÖVP Einheitsliste Dorf – Berg (Jäger Reinhold) 
EGR Wille Manfred ÖVP Einheitsliste Dorf – Berg (Jäger Reinhold) 
EGR Denoth Gertrud ÖVP Einheitsliste Dorf – Berg (Jäger Reinhold) 
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TAGESORDNUNG: 
 
 
1.) Eröffnung und Begrüßung – Feststellung der Beschlussfähigkeit des Gemeinderates. 
2.) Genehmigung des Protokolls der 4. Gemeinderatssitzung vom 13.06.2008; 
3.) Anfragen der Gemeindebürger an den Bürgermeister und an die Gemeinderatsmitglieder. 
4.) Information durch den Bürgermeister 
5.) Auftragsvergaben (Kindergarten, Feuerwehr, Schülerbeförderung...) 
6.) Grundangelegenheiten (Kauf, Verkauf, Pacht) 
7.) Raumordnungsangelegenheiten  
8.) Bericht Bauausschuss - Beschlussfassung 
9.) Kindergartenneubau – Finanzierungsplan u. Darlehensaufnahme 
10.) Personalangelegenheiten 
11.) Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 
 
 
1.) Begrüßung und Eröffnung der  Gemeinderatssitzung durch den Bürgermeister Ing. Bock Hans-

Peter 
 
Bürgermeister Ing. Bock Hans-Peter eröffnet die 5. Sitzung des Gemeinderates um 20.00 Uhr und be-
grüßt die erschienenen Mitglieder des Gemeinderates. Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit 
des Gemeinderates fest. EGR Pinzger Manfred wird vom Bürgermeister lt. § 28 TGO angelobt. 

 
2.) Genehmigung des Protokolls der 4. Gemeinderatssitzung vom 13.06.2008 
 
Der Gemeinderat beschließt das Protokoll der 4. Gemeinderatssitzung vom 13.06.2008 mit 10 Stimmen (2 
Gemeinderats- und 3 Ersatzgemeinderatsmitglieder  waren bei der 4. Gemeinderatssitzung nicht anwe-
send).  
 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird folgender Tagesordnungspunkt einstimmig aufgenommen: 

·  Wurzen graben - Zanders 
 
3.) Anfragen der Gemeindebürger an den Bürgermeister und an die Gemeinderatsmitglieder 
 
4.) Information durch den Bürgermeister  
 
a.) Arbeiterpartie: 

·  Regiearbeiten beim Kindergartenneubau 
·  Bademeistertätigkeit vorübergehend  
·  Spiel- und Sportplätze 
·  Oberflächenwasserkanal in Hochgallmigg 
·  Oberflächenwasserkanal in der Fließerau 
·  Aufräumungsarbeiten in der ehem. Tischlerei Juen 
·  Radwegbrücke Pinsbach 

b.) Der Bürgermeister informiert über den Personalwechsel auf den Fließer Almen. Die Praktikantin die 
den Sommer auf der Alpe Gogles verbringen wollte wurde aufgrund einer illegalen Beschäftigung  
(freie Kost und Logis) des Landes verwiesen. Daraufhin wurde der Beihirt von Zanders in Gogles 
eingesetzt. Geiger Christian arbeitet als Beihirte in Zanders. 

c.) Die Bezirkstrophäenschau findet am 4. und 5. April 2009 wieder in Fließ statt. Mit der Direktion der 
Hauptschule wurde dieser Termin besprochen. 
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d.) Die beschädigte Brücke in Zanders (Laretzweg) wurde vom Bürgermeister der Gemeinde Spiss abge-
schrieben. Der Gemeinderat hat am 18. Juli die Gelegenheit diese Brücke zu besichtigen und die wei-
tere Vorgangsweise zu besprechen. 

e.) Die Errichtung des alpinen Heiligtums Pillerhöhe wurde naturschutzrechtlich genehmigt. Derzeit 
laufen die Ausschreibungen für die Umsetzung. 

f.) Der Zusammenlegungsplan Piller liegt ab dem 21. Juli durch 2 Wochen im Gemeindeamt zur allge-
meinen Einsichtnahme auf. 

g.) Am Wochenende finden die Feierlichkeiten zum 10-Jahr Jubiläum des Naturparks Kaunergrat statt. 
Der Bürgermeister lädt alle Gemeinderäte dazu herzlich ein. 

 
5.) Auftragsvergaben: 
 
a.) Der Gemeindevorstand hat die Auftragsvergaben für den Kindergartenneubau wie folgt vorbereitet: 

·  Der Gemeindevorstand beschließt mit 1 Gegenstimme den Auftrag für die Statik an die Fa. Bau-
tech Zanon zu übertragen. Die Fa. Zanon war mit € 18.500,-- Billigstbieterin. Als Voraussetzung 
für die Vergabe wird ein Haftungsgarantie der Bank in Höhe von € 1 Mio. gefordert. Sollte diese 
Garantie nicht vorgelegt werden können, geht der Auftrag an den nächst gereihten die Fa. Pesjak 
(€ 19.900,--). 

·  Der Gemeindevorstand beschließt einstimmig, den Auftrag für die Erdarbeiten an die Fa. Schiefe-
rer Werner zu vergeben. Die Auftragssumme beträgt € 62.962,--. Von den eingeladenen Firmen 
hat lediglich noch die Fa. Strengbau ein Angebot abgegeben. 

·  Bei den Baumeisterarbeiten war das Interesse größer. 9 Firmen haben Angebote abgegeben. Der 
Gemeindevorstand beschließt einstimmig den Auftrag an den Billigstbieter, die Fa. AT-Thurner 
zu vergeben. Die Auftragssumme beträgt € 711.127,--.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Vorschlag des Gemeindevorstandes anzunehmen. 
b.) Der Gemeinderat beschließt mit einer Stimmenthaltung, den Auftrag für die Schülerbeförderung für 

die nächsten 3 Jahr wieder an die Fa. Kogoj zu vergeben. Die Fa. Kogoj hat auf eine Preisanpassung 
bei höherem Dieselpreis verzichtet. Dadurch war die Fa. Kogoj Billigstbieterin. Die Fa Kogoj ver-
langt € 780,-- bzw. € 868,-- pro Tag. 

c.) Der Gemeinderat beschließt einstimmig, das Feuerwehrauto für Hochgallmigg von der Fa. Empl zum 
Preis von € 148.333,33(exkl. MWSt.) anzuschaffen. Es handelt sich dabei um ein IVECO-Fahrgestell 
mit dem entsprechenden Aufbau samt Ausrüstung. Da bei dieser Ausrüstung ein neues Stromaggregat 
enthalten ist, wird das alte Aggregat der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 

d.) Der Gemeinderat beschließt einstimmig, für die Feuerwehr Fließ Digitalfunkgeräte anzuschaffen. Die 
Gesamtkosten betragen nach Abzug der Förderungen € 8.062,90. Die alten analogen Funkgeräte 
werden der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 

 
6.) Grundangelegenheiten (Kauf, Verkauf, Pacht) 
 
a. Der Gemeinderat beschließt den Grundtausch mit Herrn Morherr Stefan (Morherr Josef) einstimmig. 

Herr Morherr gibt eine Teilfläche der Gp. 5898 an die Gemeinde ab und erhält dafür ein flächenglei-
ches Teilstück aus der Gp. 5899. Herr Morherr beabsichtigt auf diese neuen Gp. ein Wohnhaus zu er-
richten. 
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b. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, der Frau Hafele Renate, Kaunerberg ein Grundstück mit 

1.465 m² in der Fließerau zur Firmenansiedlung zu verkaufen. Der Kaufpreis beträgt € 47,30/m² (€ 
69.294,50). Die Kosten für die Vermessung, Vertragserstellung und Grundbuchseintragung gehen zu 
Lasen der Käuferin. Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsunterzeichnung zur Zah-
lung fällig. 

c. Der Gemeinderat beschließt mit 1 Stimmenthaltung (Befangenheit) an die Frau Bock Annemarie ein 
Grundstück mit 622 m² in der Fließerau zu verkaufen. 82 m² sind mit einem Wegservitut zu Gunsten 
von Akar Hüseyin belastet. Dadurch ergibt sich ein Kaufpreis von € 27.481,30 (540 m² x € 47,30, 82 
m² x € 23,65). Die Kosten für die Vermessung, Vertragserstellung und Grundbuchseintragung gehen 
zu Lasen der Käuferin. Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsunterzeichnung zur 
Zahlung fällig. 

d. Der Gemeinderat beschließt einstimmig dem Herrn Akar Hüseyin eine Teilfläche von 378 m² zu ver-
kaufen. Der Kaufpreis beträgt € 47,30/m² (€ 17.879,40). Die Kosten für die Vermessung, Vertragser-
stellung und Grundbuchseintragung gehen zu Lasen der Käuferin. Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 
Tagen nach Vertragsunterzeichnung zur Zahlung fällig. 

e. Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Grundstücke Gpn. 6358, 6488 und 6483 (erworben von 
der Agrargemeinschaft Wenns) in das öffentliche Gut (Wege) der Gemeinde Fließ zu übernehmen. Es 
handelt sich dabei um Wege im Zusammenlegungsgebiet Piller. Der Zustand der Wege ist vor der 
endgültigen Übernahme zu überprüfen. 

f. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Grundstückssituation bei den Häusern Sonnenberg 369 
(Streng Johann) und 370 (Linser Marcel) zu bereinigen und an die tatsächlich beanspruchten Flä-
chen anzupassen. Abstandsflächen und bebaubare Flächen werden zum üblichen Preis von € 
47,30/m² verkauft. Herr Streng Johann hat weiter die Möglichkeit eine Teilfläche oberhalb seines 
Hauses für eine rein landwirtschaftliche Nutzung zum Preis von € 8, 72/m² zu erwerben. Der Verkauf 
erfolgt zu den üblichen Bedingungen der Gemeinde Fließ. Der genaue Gemeinderatsbeschluss wird 
nach Vorlage der Vermessungsurkunde gefasst.  

 
�
7.) Raumordnungsangelegenheiten: 
 
a.) Hochgallmigg – Jungblut: 

Raumplanungsfachliche Stellungnahme zur Umwidmung der neu vermessenen Gp. 2687 im Weiler 
Hochgallmigg von derzeit Freiland in Landwirtschaftliches Mischgebiet. 

Laut den vorliegenden Planunterlagen beabsichtigt Herr Jungblut Christian im Bereich der neu vermesse-
nen Gp. 2687 ein Garagengebäude zu errichten. Da das neu vermessene Grundstück jedoch derzeit als 
Freiland gewidmet ist, ist als Voraussetzung für dieses Vorhaben eine Widmungsänderung erforderlich.   
 
Bei der neu vermessenen Gp. 2687 handelt es sich um ein steiles und kleinflächiges Hanggrundstück in 
direktem Anschluss an bereits bebaute Grundstücke, das unmittelbar außerhalb des Siedlungsrandes des 
örtlichen Raumordnungskonzeptes liegt. Da sich wegen der geringen Größe bzw. Ausmaße des Grund-
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stückes keine neue Bautiefe außerhalb des Siedlungsrandes ergibt, steht die vorgesehene Baulanderweite-
rung den Bestimmungen des örtlichen Raumordnungskonzeptes nicht entgegen. Dabei ist die Erweiterung 
des als landwirtschaftliches Mischgebiet gewidmeten Baulandbereiches einer Sonderflächenwidmung für 
die Errichtung der Garage vorzuziehen, da dann eine Vereinigung der neugewidmeten Grundfläche mit 
dem bereits bestehenden Baulandbereich, auf dem sich das landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude der 
Familie Jungblut befindet, unter Einhaltung der Kriterien einer einheitlichen Bauplatzwidmung, möglich 
ist. Durch eine solche Grundvereinigung und dem Wegfall der gemeinsamen Grundgrenze zwischen der 
neugewidmeten Gp. 2687 und der Gp. 2685 bzw. Bp. .280 können eventuell mögliche Grenzabstands-
probleme vermieden werden. Für die beabsichtigte Garagenerrichtung ist die gegenständliche Grundflä-
che aufgrund ihrer Lage am Siedlungsrand sowie der Geländebeschaffenheit ebenfalls sehr gut geeignet. 
Da die geplante Garage im nordwestlichen Teil der neu vermessene Gp. 2687 errichtet werden soll, sind 
auch keine Nachteile hinsichtlich einer weiteren künftigen Bebauung in diesem Bereich zu erwarten.  
Im Hinblick auf eine einheitliche Grundstückswidmungen erfolgt im Zuge dieser Widmungsänderung 
auch eine Anpassung des Baulandbereiches im Bereich der Gp. 2684 an den Verlauf der Grundgrenzen 
zur Gp. 2685 bzw. Bp. .280 hin, sodass die Gp. 2684 zur Gänze als Freiland gewidmet ist. Dadurch ist 
grundsätzlich eine Grundvereinigung der Gp. 2684 mit der Gp. 2610/1, die ebenfalls im Freiland liegt, 
möglich, sodass dann das gesamte landwirtschaftliche Anwesen in diesem Bereich eine einheitliche Frei-
landwidmung aufweist.   
 
Somit kann aus raumplanungsfachlicher Sicht dem Gemeinderat empfohlen werden, die in den Ände-
rungsplänen ersichtliche neu vermessene Gp. 2687 von derzeit Freiland in „Landwirtschaftliches Misch-
gebiet“ gemäß § 40 Abs. 5, TROG 2006 und kleine Teilflächen der Gp. 2684 von derzeit landwirtschaft-
lichem Mischgebiet in „Freiland“ gemäß § 41, TROG 2006 umzuwidmen.  
 
(1) Der Gemeinderat beschließt die Auflage des Planentwurfes gem. § 64, Abs. 1 TROG 2001 ein-

stimmig. Umwidmung der in den Änderungsplänen ersichtlichen neu vermessenen Gp. 2687 
von derzeit Freiland in „Landwirtschaftliches Mischgebiet“ gemäß § 40 Abs. 5, TROG 2006 
und kleine Teilflächen der Gp. 2684 von derzeit landwirtschaftlichem Mischgebiet in „Frei-
land“ gemäß § 41, TROG 2006.  

(2) Der Gemeinderat beschließt die Umwidmung der in den Änderungsplänen ersichtlichen neu 
vermessenen Gp. 2687 von derzeit Freiland in „Landwirtschaftliches Mischgebiet“ gemäß § 40 
Abs. 5, TROG 2006 und kleine Teilflächen der Gp. 2684 von derzeit landwirtschaftlichem 
Mischgebiet in „Freiland“ gemäß § 41, TROG 2006, einstimmig. 

 
b.) Maloar – Geiger Franz und Margarethe: 

Raumplanungsfachliche Stellungnahme zur beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Fließ im Bereich der Gp. 6135 im Ortsteil Maloar. 

Herr Geiger Franz und Frau Geiger Margarethe sind die Eigentümer der Gp. 6135, die sich am nördlichen 
Rand des ehemaligen Grundumlegungsgebietes „Maloar“ befindet. Gemäß dem bereits vorliegenden 
Kaufvertrag soll nun dieses Grundstück an Herrn Klostermann Jens und Frau Klostermann Corinna im 
Hinblick auf die Neuerrichtung eines Einfamilienwohnhauses veräußert werden. Im Zusammenhang mit 
diesem Vorhaben wurde bei der Gemeinde Fließ um eine Baulandwidmung für das gegenständliche 
Grundstück angesucht. 
 
Die angesuchte Umwidmungsfläche befindet sich am nördlichen Rand des ehemaligen Grundumlegungs-
gebietes „Maloar“ zwischen zwei Bauplätzen, die bereits als Wohngebiet gewidmet sind. Die verkehrs-
mäßige Erschließung ist über die südlich vorbeiführende öffentliche Straße Gp.6101 gegeben. Auch sind 
in diesem Bereich alle erforderlichen infrastrukturellen Einrichtungen bereits vorhanden.  
 
Gemäß dem örtlichen Raumordnungskonzept, unter Berücksichtigung der bereits rechtskräftigen 1. Ände-
rung, liegt der angesuchte Umwidmungsbereich innerhalb der festgelegten Siedlungsabgrenzung. Die 
angesuchte Wohnbebauung entspricht zudem den Nutzungsvorgaben für den gegenständlichen Bereich.  
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Hinsichtlich dem Bedarf kann festgehalten werden, dass laut Auskunft der Gemeinde die Familie Klos-
termann mit ihren Kindern seit mehreren Jahren in Fließ in einer Mietswohnung leben und seit dieser Zeit 
auch ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde haben.  
 
Somit kann festgehalten werden, dass die beabsichtigte Widmungsänderung weder im Widerspruch zu 
den Bestimmungen des örtlichen Raumordnungskonzeptes noch zu anderen raumplanungsfachlich rele-
vanten Kriterien steht. Daher kann aus raumplanungsfachlicher Sicht der Gemeinde empfohlen werden, 
die in den Änderungsplänen ersichtliche Gp. 6135 von derzeit Freiland in „Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 
1, TROG 2006 umzuwidmen. 
 
(1) Der Gemeinderat beschließt die Auflage des Planentwurfes gem. § 64, Abs. 1 TROG 2001 ein-

stimmig. Umwidmung der in den Änderungsplänen ersichtlichen Gp. 6135 von derzeit Freiland 
in „Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1, TROG 2006.  

(2) Der Gemeinderat beschließt die Umwidmung der in den Änderungsplänen ersichtlichen Gp. 
6135 von derzeit Freiland in „Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1, TROG 2006, einstimmig. 

 
c.) Eichholz – Leute Herbert: 

Raumplanungsfachliche Stellungnahme zur Umwidmung der neu vermessenen Gp. 3911/4 im Be-
reich Schwaighof von derzeit Freiland in Sonderfläche Ferienhaus - Freizeitwohnsitz. 

Die neu vermessene Gp. 3911/4 befindet sich ca. 200 m östlich des Weilers Schwaighof in einer Waldni-
sche und ist mit dem Weiler Schwaighof nur über einen spärlich befestigten Waldweg verbunden. Auf 
dem Grundstück befindet sich zumindest seit den sechziger Jahren ein Wohnhaus, dessen baurechtlicher 
Bestand jedoch aufgrund mangelnder Unterlagen nicht sicher angenommen werden kann.  
Laut Auskunft der Gemeinde war dieses Wohnhaus immer im Besitz der Familie Leute und wurde bereits 
von der Großmutter bzw. vom Vater des Herrn Leute Herbert als Hauptwohnsitz genutzt. Nach dem Ab-
leben des Vaters hat nun Herr Leute Herbert dieses Grundstück samt dem zugehörigen Wohnhaus im Zu-
ge der Verlassenschaft übereignet bekommen. Da jedoch Herr Leute seinen Hauptwohnsitz und Lebens-
mittelpunkt außerhalb der Gemeinde Fließ hat, beabsichtigt dieser nun, das bestehende Wohnhaus künftig 
nur mehr als Freizeitwohnsitz zu verwenden. In diesem Zusammenhang strebt Herr Leute nun auch eine 
rechtlich einwandfreie Absicherung des Gebäudebestandes an. 
 
Wie bereits oben erwähnt, befindet sich das zumindest seit den 60er Jahren bestehende Wohnhaus ca. 200 
m abseits des Weilers Schwaighof in alleiniger Lage in einer Waldnische. Verkehrsmäßig ist die Gp. 
3911/4 ebenfalls nur über einen spärlich befestigten Waldweg erreichbar, der für eine zweckmäßige bzw. 
ausreichende Verkehrserschließung eines Hauptwohnsitzes, vor allem im Winter hinsichtlich der Schnee-
räumung, nur sehr bedingt geeignet ist. Aufgrund dieser infrastrukturellen Mängel und der isolierten Lage 
wird eine weitere Verwendung dieses bestehenden Wohnhauses als Hauptwohnsitz sowohl vom Besitzer 
als auch der Gemeinde nicht mehr angestrebt, zumal dazu von beiden Seiten mehrere kostenintensive 
Adaptierungen im Hinblick auf eine zeitgemäße Infrastruktur erforderlich wären. Aufgrund dessen ist es 
aus der Sicht der Gemeinde und auch aus ortsplanungsfachlicher Sicht zweckmäßig, das bestehende 
Wohnhaus künftig nur mehr als Freizeitwohnsitz für Herrn Leute zu nutzen und als solches auch bau-
rechtlich abzusichern.  
 
Da laut Auskunft der Gemeinde beim bisher als Hauptwohnsitz genutzten Gebäude die Wasserversorgung 
über eine private Anlage erfolgte und ein Anschluss an das öffentliche Kanalnetz nicht besteht, ist als 
Voraussetzung für die Widmung noch eine Stellungnahme seitens des Kulturbauamtes einzuholen.  
 
Wie im Änderungsplan zur gegenständlichen Widmungsänderung ersichtlich ist, liegt die Umwidmungs-
fläche am Rande des raumrelevanten Bereiches der Wildbach- und Lawinenverbauung. Es sind in diesem 
Bereich jedoch keine Gefährdungen ersichtlich.  
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Bei Vorliegen einer positiven Stellungnahme seitens des Kulturbauamtes wird im Hinblick auf diese 
Vorgangsweise die neu vermessene Gp. 3911/4 als „Sonderfläche Ferienhaus – Freizeitwohnsitz“ gemäß 
§ 43 Abs. 1 lit. a, TROG 2006 gewidmet, mit dem Zusatz, dass auf diesem Grundstück ein Freizeitwohn-
sitz gemäß § 12, TROG 2006 zulässig ist. Den Bestimmungen des § 12, TROG 2006 steht diese Wid-
mungsänderung nicht entgegen. 
 
(1) Der Gemeinderat beschließt die Auflage des Planentwurfes gem. § 64, Abs. 1 TROG 2001 ein-

stimmig. Umwidmung der neu vermessenen Gp. 3911/4 als „Sonderfläche Ferienhaus – Frei-
zeitwohnsitz“ gemäß § 43 Abs. 1 lit. a, TROG 2006, mit dem Zusatz, dass auf diesem Grund-
stück ein Freizeitwohnsitz gemäß § 12, TROG 2006 zulässig ist.  

(2) Der Gemeinderat beschließt die Umwidmung der neu vermessenen Gp. 3911/4 als „Sonderflä-
che Ferienhaus – Freizeitwohnsitz“ gemäß § 43 Abs. 1 lit. a, TROG 2006, mit dem Zusatz, dass 
auf diesem Grundstück ein Freizeitwohnsitz gemäß § 12, TROG 2006 zulässig ist., einstimmig. 
Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich einer positiven Stellungnahme durch das Kultur-
bauamt. 

 
d.) Spils – Knabl Urban: 

Raumplanungsfachliche Stellungnahme zur Umwidmung einer Teilfläche der Gp. 5919 im Weiler 
Spils von derzeit Freiland in landwirtschaftliches Mischgebiet im Hinblick auf die Errichtung von 
einem Doppelwohnhaus. 

Wie aus den vorliegenden Unterlagen und einer telefonischen Besprechung mit der Gemeinde Fließ her-
vorgeht, beabsichtigen ein Sohn von Herrn Knabl Urban sowie dessen Cousine, Frau Leis Silvia, auf der 
in den Änderungsplänen ersichtlichen Teilfläche der Gp. 5919 ein Doppelwohnhaus zu errichten. Dafür 
soll die angesuchte Änderungsfläche in zwei Bauplätze geteilt und die beiden Wohngebäude an der ge-
meinsamen Grundgrenze zusammengebaut werden. Durch die Grundteilung ergeben sich zwei Bauplätze 
im Ausmaß von je ca. 500 m².  
Laut Auskunft der Gemeinde lebt sowohl der Sohn von Herrn Knabl Urban als auch dessen Cousine noch 
im jeweiligen Elternhaus. Da in beiden Elternhäusern neben den Bauwerbern auch noch deren Eltern 
bzw. Großeltern wohnen, sind besonders beim Elternhaus von Frau Leis Silvia beengte Verhältnisse ge-
geben. Ein Baulandbedarf ist unter Berücksichtigung der geschilderten Verhältnisse somit gegeben, laut 
Auskunft der Gemeinde ist der Baubeginn noch im Herbst dieses Jahres geplant.   
 
Im Hinblick auf eine zweckmäßige Anordnung von Bauplätzen und einer funktionalen Erschließung der-
selben wurde für den gegenständlichen Bereich im Zusammenhang mit der nun vorgesehenen Wid-
mungsänderung ein Grundtausch- bzw. Erschließungskonzept ausgearbeitet, sodass auch längerfristig 
eine zweckmäßige Bauplatzanordnung gewährleistet ist. Dies umso mehr, als laut Auskunft der Gemein-
de auch im Bereich der Nachbargrundstücke Gpn. 5920 und 5918 in näherer Zukunft ein Baulandbedarf 
erwartbar ist. Da diese Grundflächen jedoch derzeit außerhalb der Siedlungsabgrenzung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes liegen, ist für die Umsetzung des Grundtausch- bzw. Erschließungskonzeptes 
eine Überarbeitung des örtlichen Raumordnungskonzeptes erforderlich (evt. im Zuge der generellen Ü-
berarbeitung des örtlichen Raumordnungskonzeptes). 
Auf der Grundlage des Grundtausch- bzw. Erschließungskonzeptes kann aus fachlicher Sicht festgehalten 
werden, dass durch die angesuchte Baulandwidmung eine künftige zweckmäßige Bauplatzanordnung mit 
einer funktionalen Verkehrserschließung nicht verhindert oder erschwert wird. Als Voraussetzung für die 
Baulandwidmung ist jedoch sicherzustellen, dass der Eigentümer der Gp. 5919 zu dem künftig erforderli-
chen Grundtausch mit dem Nachbargrundstück Gp. 5920 zur Schaffung einer zweckmäßigen Bauplatz-
einteilung grundsätzlich bereit ist.   
 
Laut dem örtlichen Raumordnungskonzept ragt der angesuchte Umwidmungsbereich zwar über den fest-
gelegten Siedlungsrand hinaus, es entsteht jedoch dadurch kein eigenständiger Bauplatz außerhalb des 
Siedlungsrandes. Deshalb ist die angesuchte Widmungsänderung sowohl hinsichtlich der Siedlungsab-
grenzung als auch den Nutzungsfestlegungen im örtlichen Raumordnungskonzept vertretbar.  
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Bei Vorliegen einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Eigentümer der Gp. 5919 im Hin-
blick auf die Zustimmung zu einem künftigen Grundtausch mit dem Nachbargrundstück Gp. 5920 kann 
dem Gemeinderat aufgrund den obigen Ausführungen empfohlen werden, die in den Änderungsplänen 
ersichtliche Teilfläche der Gp. 5919 von derzeit Freiland in „Landwirtschaftliches Mischgebiet“ gemäß § 
40 Abs. 5, TROG 2006 umzuwidmen. 
 
(1) Der Gemeinderat beschließt die Auflage des Planentwurfes gem. § 64, Abs. 1 TROG 2001 ein-

stimmig. Umwidmung der in den Änderungsplänen ersichtlichen Teilfläche der Gp. 5919 von 
derzeit Freiland in „Landwirtschaftliches Mischgebiet“ gemäß § 40 Abs. 5, TROG 2006.  

(2) Der Gemeinderat beschließt die Umwidmung der in den Änderungsplänen ersichtlichen Teilflä-
che der Gp. 5919 von derzeit Freiland in „Landwirtschaftliches Mischgebiet“ gemäß § 40 Abs. 
5, TROG 2006., einstimmig. 

 
8.) Bericht Bauausschuss - Beschlussfassung: 
 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht des Bauausschusses wie folgt zur Kenntnis. 
 

P R O T O K O L L 
 

der Begehung des Bauausschusses vom 11.07.2008 
 
Beginn der Begehung:   08.00 Uhr   (Gemeindeamt Fließ) 
 
Anwesende: Bürgermeister   Ing. Bock Hans Peter 
  Gemeinderat   Waldegger Peter 
  Gemeinderat   Walser Hugo 
  Gemeinderat   Jäger Reinhold 

Gemeindevorarbeiter   Knabl Stefan 
  Schriftführer   Zöhrer Martin 
   
Am Beginn der Begehung werden im Gemeindeamt die anstehenden Punkte besprochen.  
 
1.) Kindergartenneubau: 
 Im Gemeindeamt wurde der Plan für den Kindergartenneubau besprochen. Im Anschluss wurde die 

Baustelle besichtigt. Die Errichtung eines gemeinsamen Kopier- und Müllraumes für Haupt- und 
Volksschule wurden an Ort und Stelle diskutiert. Weiters wurde der geplante Zubau an der Nord-
West-Seite des Mehrzwecksaales besprochen. Die Mitglieder des Bauausschusses nutzten die Gele-
genheit um die Räumlichkeiten der Vereine (Musikkapelle, Schiklub, Schützen...) zu besichtigen. 
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2.) Brücke – Pinsbach: 
 Der Bürgermeister erklärt die Vorbereitungsarbeiten für die Fertigstellung der Pinsbachbrücke. Die 

Brücke soll mit einem Kran eingesetzt werden. 
 

 
 

3.) Grundtausch Gemeinde – Schlatter Thomas: 
 Der Bauausschuss besichtigt erneut die Fläche neben den „Gamp-Wiesen“ die Herr Schlatter Thomas 

von der Gemeinde zur Errichtung eines befestigten Mistplatzes erwerben möchte. Die Agrargemein-
schaft Fließ ist mit dieser Veräußerung nicht einverstanden. Sie verlangt als Gegenleistung eine Durch-
fahrtsmöglichkeit in die anliegende Waldparzelle. Die weitere Vorgansweise ist mit dem Agrarobmann 
abzusprechen. 

 
 
 
 
 
 

4.) Der Gemeindevorstand beschließt, den Weg (öffentliches Gut) 
oberhalb von Schimpfößl Peter zu sanieren. Es soll Fräsasphalt 
mit einem Bagger eingebaut werden. Die alten Auskehren wer-
den durch neue ersetzt.  
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5.) Der Bauausschuss ist der Ansicht, dass der Platz neben der Egger-Straße als Holzplatz geeignet ist. 
Nach einer Neueinteilung sollten sowohl Senn Anton als auch Genewein Roman einen geeigneten 
Platz erhalten. 

 
 
6.) Der Humushaufen bei der Egger-Kurve sollte umgehend abgeholt werden. Ebenso die nicht gemelde-

ten Ablagerungen (Eisenträger...). 
 
 
 
7.) Der Bauausschuss besichtigt das geplante Weidegebiet Rastli. 
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8.) Der Zufahrtsweg zum Hof von Walch Jakob sollte in den 

nächsten Jahren in ein Asphaltierungsprogramm 
aufgenommen werden. Es ist jedoch vorher abzuklären wo 
die entsprechenden Auskehren eingebaut werden können. 
Eine Sanierung mit Fräsasphalt ist nicht sinnvoll 
(Schneeräumung). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.) Die Straße nach Obereichholz wird begutachtet. Die Einlöse der Vereinbarungen erfolgt nach der 

Vermessung. 
 
 
 
 
10.) Juen Christian – Grundkauf: 

Der Bauausschuss kann sich vorstellen dem Herrn Juen Christian einen Grundstreifen neben seinem 
Haus zu verkaufen. Es sollte aber die Einteilung der Bauplätze generell überdenkt werden. Durch eine 
Neueinteilung wäre eine einfachere Bebauung dieses Hanges möglich. 
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11.) Der Bauausschuss besichtigt die neu 
errichteten Parkplätze bei der VS-Eichholz. 
Nach Asphaltierung müssen 
Bodenmarkierungen angebracht werden, 
damit dieser Platz optimal ausgenützt werden 
kann. Weiters muss dieser Platz auch in das 
Parkplatzkonzept aufgenommen werden. In 
diesem Zusammenhang wird die 
Hangrutschung bei der Baustelle Schranz 
Martin besichtigt. Vorarbeiter Knabl Stefan 
erhält den Auftrag die Anschlagtafel vor der 
Volksschule zu entfernen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.) Streng Johann – Grundkauf: 

Der Bauausschuss ist der Ansicht, dass die Grundverhältnisse bei den Häusern Sonnenberg 369 und 
370 geklärt werden sollten. Abstandflächen bzw. bebaute oder bebaubare Flächen können zum übli-
chen Preis von €47,30/m² erworben werden. Rein landwirtschaftlich genutzte Flächen kosten € 
8,72/m² (Streng Johann). Die genauen Flächen sind bei einer Vermessung festzulegen. 
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13.) Fließerau: 
 Der Bauausschuss besichtigt die geplanten Grundverkäufe (Bock Annemarie, Kathrein Simon, Akar 

Hüseyin). Weiters wird vereinbart, dass der Oberflächenwasserkanal verlängert werden soll. 
 

 
 
 

14.) Urgener-Siedlung: 
Vor der Aufstellung des Lagerschuppens für die Vereine von Urgen muss der Holzplatz von Obergol-
ser Ewald umgesiedelt werden.  
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Der Bauausschuss besichtigt die derzeitige Saugstelle im Bereich der Siedlung. Es wird empfohlen 
diese Saugstelle direkt im Bereich der Wohnhäuser zu errichten. 
 

  
 

Es fällt auf, dass die Beschilderung des Radweges unklar ist. Änderungen werden besprochen und an 
den Vorarbeiter weiter geleitet. 
Der Bauausschuss besichtigt den neu asphaltierten Radweg Gramlach. Dabei wurde festgestellt, dass 
Schachtdeckel zuasphaltiert wurden. Vor Bezahlung ist dieser Fehler zu klären. 
 
 
 
 

15.) Urgen: 
Der Zaun entlang des Grundstückes von File Anna ist lt. einer alten Vereinbarung von der Gemeinde 
zu erhalten. In Zukunft bei jeder notwendigen Sanierung Eisenschienen verwendet um die Säulen an-
zuschrauben. Damit sollte eine längere Lebensdauer gewährleistet sein. Der erste Abschnitt kann noch 
im Laufe des heurigen Jahres errichtet werden. 
Der Bauausschuss besichtigt den Standort für eine Bushaltestelle in Urgen. Im Bereich der Einfahrt 
könnte diese wichtige Einrichtung incl. Fußgängerübergang errichtet werden. 
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16.) Hochgallmigg: 
Der Gemeindevorstand besichtigt die Differenzen bei den Grundgrenzen von Draxl Reinhard und 
Watzdorf Michael. Eine gemeinsame Aussprache soll die weitere Vorgangsweise klären. Bei Uneinig-
keit muss die Grundgrenze von einem Vermesser neu festgestellt werden. 

 
 
 
 
 
 
In diesem Bereich muss der Oberflächenwas-
serkanal verlängert werden bevor größere 
Schäden entstehen. 

 
Im Bereich der Holzplätze von Hochgallmigg 
wird die Gemeinde für eine bessere Befahrbarkeit durch Aufbringen von Fräsasphalt sorgen. Neue 
Holzplätze könnten auf der Deponie vergeben werden. Ein Einzäunen der Holzplätze durch die Ge-
meinde ist nicht möglich. 
 
 

17.) Nesselgarten: 
Das Wartehäuschen in Nesselgarten sollte in Richtung Zoll mit einem Fenster versehen werden, da die 
heranfahrenden Busse derzeit nicht gesehen werden können. 
 

 
 

Der Bauausschuss besichtigt die ehemalige Tischlerei Juen und diskutier verschiedene Verwendungs-
möglichkeiten. Durch die Erstellung eines Zeitplanes (Abbruch...) wäre auch eine vorübergehende 
Nutzung als Lagergebäude denkbar. 
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18.) Niedergallmigg: 
Der Bauausschuss befährt den neu errichteten Zufahrtsweg zum Gewerbegebiet in der Runserau. Der 
Weg ist sehr gut angelegt. Lediglich im Bereich der Einmündung in die Gallmiggerstraße muss er et-
was angehoben werden (Übersicht...). 
 

19.) Philomenakapelle: 
Der Bauausschuss besichtigt die neu renovierte Kapelle. Den Park- bzw. Umkehrplatz hat die Ge-
meinde errichtet. 
 
 

20.) Dorf: 
Im Vorbeifahren berichtet der Bürgermeister vom neuen Räudebad.  
Die Parkplatzschüttung im Bereich der Schloss-Siedlung ist schon sehr weit fortgeschritten. Derzeit 
fehlt noch das restliche Material um diesen Abschnitt abschließen zu können. 

 
Der Bauausschuss ist der Ansicht, dass der Grundstreifen neben dem Wohnhaus von Pach Helmut der-
zeit nicht verpachtet werden sollte. Nach Entfernung des alten Räudebades und nach der Bebauung 
(Siegele Sabine und Franz) kann über die weitere Verwendung bzw. Gestaltung beraten werden. 
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Ende der Begehung: 17.30 Uhr 
 
9.) Kindergartenneubau – Finanzierung u. Darlehensaufnahme: 
 
Der Gemeinderat beschließt den Finanzierungsplan für den Kindergartenneubau wie folgt einstimmig: 
 
Gesamtkosten € 2.420.000,00

Darlehen € 800.000,00
Bedarfszuweisungen € 1.100.000,00
Kindergartenbaufonds € 100.000,00
Sportförderung € 20.000,00
Eigenmittel (OH) € 400.000,00

2.420.000,00  
 
Da die Bedarfszuweisungen zum Teil erst 2010 und 2011 (850.000,--) ausgezahlt werden, ist zwischen-
zeitlich ein Darlehen in Höhe von € 1.650.000,-- notwendig. Diesbezüglich wurden die Banken eingela-
den Finanzierungsangebote abzugeben. Der Gemeinderat öffnet diese Angebote in der Sitzung. Es wird 
festgehalten, dass die Raiffeisenbank Oberland kein Angebot abgegeben hat. Die Angebote der Volks-
bank, Hypobank und Sparkasse Imst werden überprüft und für die Beschlussfassung vorbereitet. 
 
10.) Personalangelegenheiten: 
 
Die Gemeinde hat die Stelle der Raumpflegerin für die Volksschule Hochgallmigg beschränkt in der 
Fraktion Hochgallmigg ausgeschrieben. 3 Bewerbungen sind im Gemeindeamt eingegangen. Der Ge-
meinderat beschließt Frau Röck Andrea als Raumpflegerin zu beschäftigen. Die Details dieses Gemein-
deratsbeschlusses werden in einer eigenen Niederschrift festgehalten, da dieser Tagesordnungspunkt un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt wurde. 
 
11.) Wurzen graben – Zanders 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig an folgende Personen die Berechtigung zum Graben von je 100 
kg Enzianwurzen im Almgebiet von Zanders auszustellen: 

····  Gigele Reinhold 
····  Gigele Michael 
····  Knabl Maria 
····  Stadelwieser Michael 

Eine Verlosung war nicht notwendig, da nur diese 4 Personen einen Antrag gestellt haben. 
 
12.) Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 
a.) Der Gemeinderat befasst sich mit einem möglichen Moped-Nachtfahrverbot für die Gemeinde Fließ. 

Nach eingehender Diskussion kommt der Gemeinderat zur Auffassung keinen diesbezüglichen Antrag 
bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck einzubringen. Es wird jedoch die Polizei ersucht öfters 
Kontrollen in dieser Richtung durchzuführen (frisierte Mopeds, fehlende Auspufftöpfe...). 

b.) GR Schranz Siegfried regt an in Zukunft für den Pavillon einen Standort im Dorfzentrum zu überle-
gen, da weder der Standort des Pavillons noch die Zufahrt zum Hauptschulplatz zufrieden stellend 
ist. Der Bürgermeister wird diese Anregung  für eine mögliche Dorfkerngestaltung in Erinnerung 
behalten. 

c.) GR Fritz Rudolf gibt einen kurzen Zwischenbericht über die Tätigkeit des Umweltausschusses in Sa-
chen Hotelleitsystem. 
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d.) GR Schwarz Ewald ersucht den Bürgermeister die Zufahrtsmöglichkeit für LKW (Tonnagebeschrän-
kung) zum Weiler Puschlin zu klären. Der Bürgermeister berichtet, dass eine Lösung in Ausarbeitung 
ist. 

e.) GR Schwarz Ewald bemängelt, dass die Beschilderung für das Naturparkhaus noch immer fehlt. Laut 
Auskunft des Bürgermeisters werden diese Schilder, die jetzt endlich auch genehmigt sind, demnächst 
von der Straßenmeisterei aufgestellt. 

f.) GR Hairer Walter berichtet, dass die Mäharbeiten entlang den Wegen und Straßen dringend not-
wendig wären. Der Bürgermeister berichtet, dass bereits Angebote für ein Aufbaugerät zum Unimog 
eingeholt werden. Nur in Eigenregie kann eine regelmäßige und flächendeckende Pflege der Weg-
ränder gewährleistet werden. 

g.) GV Knabl Günther hebt lobend hervor, dass die Gemeinde Fließ in Sachen Sauberkeit (Staudnen, 
mähen entlang den Wegen...) vorbildlich ist. Den Vergleich mit anderen Gemeinden des Bezirkes 
braucht Fließ nicht zu scheuen. 

h.) GR Orgler Martha berichtet, dass lt. Auskunft von Geiger Christian bei Asphaltierungsarbeiten der 
TIWAG in Hochgallmigg Unterhäuser ein Schieber beschädigt wurde. Knabl Stefan wird sich darum 
kümmern und gegebenenfalls bei der TIWAG reklamieren. 

i.) GV Knabl Günther berichtet, dass ein Kanaldeckel beim Stallgebäude von Wille Hermann öfters 
ausgehoben wird (Starkregen...). Der Vorarbeiter Knabl Stefan wird beauftragt diesen Deckel auszu-
tauschen. 

j.) EGR Pinzger Manfred berichtet, dass durch einen undichten Schacht in der Gasse zwischen dem 
Wirtschaftsgebäude von Schlatter Thomas und dem Wohnhaus von Schlatter Kassian Wasser austritt. 
Dabei entsteht im Winter eine Gefahr durch Glatteisbildung. Knabl Stefan wird beauftragt diesen 
Missstand zu beheben. 

k.) EGR ersucht die Straßenabsenkung bei der Zufahrt nach Lasumes zu reparieren. 
l.) GR Fritz Rudolf ersucht, die Steine in der 2. Kehre bei der Zufahrt nach Eichholz zu entfernen. Die 

Pflege des Randbereiches wird dadurch nur zusätzlich erschwert. Knabl Stefan wird angewiesen die-
se Steine zu entfernen. 

m.) Vzbgm. Mag. Huter Wolfgang erkundigt sich über die viel diskutierte Kostenverrechnung für Wid-
mungsfälle. Der Bürgermeister informiert, dass das Land bei den Umsetzungsrichtlinien für die er-
lassenen Gesetze säumig war. Deshalb hat sich bei vielen Gemeinden eine nicht legale Kostenver-
rechnung eingebürgert. In der Gemeinde Fließ wird vom jeweiligen Widmungswerber selbst der 
Raumplaner beauftragt. Die Gemeinde gewährt einen Zuschuss in Höhe von 50 % auf die entstande-
nen Kosten. Die Auszahlung erfolgt unbürokratisch. 

 
 
 

 
 

Der Bürgermeister beendet die Gemeinderatssitzung um 23.30 Uhr. 
 
 
Der Schriftführer:         Der Bürgermeister: 
 
 
 
(Martin Zöhrer)        (Ing. Bock Hans-Peter) 
 

2 Gemeinderäte: 


